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DEPARTEMENT
VOLKSWIRTSCHAFT UND INNERES
1.0.1
 von 
FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG
Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG ZGB); Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO); Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (EG BGFA); Dekret über die Verfahrenskosten (Verfahrenskostendekret, VKD); Dekret über die Entschädigung der Anwälte (Anwaltstarif); Änderung
Kontaktdaten
Korrespondenz
Einreichungsweg
vom 27. September 2019 
bis 20. Dezember 2019
Der Fragebogen kann mit dem Knopf «Einreichen» am Ende dieses Dokuments
elektronisch abgesendet werden. Die Informationen werden verschlüsselt
übertragen. Im Erfolgsfall wird von der Anwendung eine entsprechende Meldung
zurückgegeben. Andernfalls senden Sie das Dokument vorzugweise per E-Mail als
Anhang an sarah.dodd@ag.ch, oder auf dem Postweg an die folgende
Adresse:
 
Departement Volkswirtschaft und Inneres
Generalsekretariat
Frey-Herosé-Strasse 12
5001 Aarau
Auskunftsperson während des Anhörungsverfahrens
Rechtsanwältin Sarah Dodd
Juristische Mitarbeiterin StabDepartement Volkswirtschaft und InneresTelefon direkt 062 835 15 68
sarah.dodd@ag.ch
Fragen zur Anhörung
Frage 1
Sind Sie mit den kantonalen Ausführungsbestimmungen im Zusammenhang mit der Einführung der Möglichkeit der elektronischen Überwachung von zivilrechtlichen Schutzmassnahmen im EG ZGB einverstanden (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 3)
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
 
 
 
Frage 2
Sind Sie mit den aufgrund der Änderungen auf Bundesebene im Bereich des Handelsregisterrechts notwendigen Anpassungen von Verweisungen beziehungsweise Referenzen im EG ZGB sowie im EG ZPO einverstanden (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 4)?Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Frage 3
Sind Sie mit den weiteren Änderungen im EG ZPO einverstanden? (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 5)?
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 
Frage 4
Sind Sie mit der Änderung des EG BGFA einverstanden (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 6)? 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 
Frage 5
Sind Sie mit der Änderung des VKD einverstanden (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 7)? 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Frage 6
Sind sie mit der Änderung des Anwaltstarifs einverstanden (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 8) 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
 
3.4.3
Formularkopf
Obligatorische Felder
Versionskontrolle
10.0.2.20120224.1.869952.867557
www.ajila.ch, +41 41 921 97 90
Ajila AG
Vor- und Nachname oder Organisation *
Kontaktperson *
Kontaktadresse *
PLZ und Ort *
Telefonnummer *
E-Mail-Adresse *
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1
2
4
1
1
Ihre Daten wurden erfolgreich übermittelt. Besten Dank.
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	txtFrage1Bemerkungen: Es ist richtig, dass der Vollzug einheitlich geregelt wird, unabhängig ob die Massnahme in einem Strafverfahren oder in einem Zivilverfahren angeordnet wird. Die Zusammenarbeit der Gerichte mit der Vollzugsbehörde bereits im Vorfeld zur Überprüfung der technischen Umsetzung ist sinnvoll. Jedoch ist dies bereits eine Verletzung der persönlichen Rechte der betroffenen Person, die sich gegen die Anordnung noch nicht zur Wehr setzen konnte. Es sollte sichergestellt werden, dass die Vollzugsbehörde die Daten der Vorabklärung unmittelbar wieder löscht. Es ist in diesem Stadium unklar, ob die Fussfessel tatsächlich angeordnet werden wird. Der vollstreckbare Entscheid liegt noch nicht vor. Gemäss Bundesgesetz sollen Fussfesseln auch als vorläufige Massnahme und somit im Summarverfahren, wahrscheinlich häufig sogar superprovisorisch ausgesprochen werden können. Der Entscheid im Verfahren um Errichtung einer vorläufigen Massnahme erwächst nicht in formelle und materielle Rechtskraft. Somit ist die Formulierung in § 4a Abs. 2 anzupassen, den als vollstreckbar erklärten Anordnungsentscheid stellt das Gericht dem Amt für Justizvollzug umgehend zu. Der Beizug der Polizei erscheint sinnvoll. Richtig ist auch, dass die betroffene Person wahrscheinlich oft erst in diesem Stadium mit dem Entscheid konfrontiert wird. Die Gefahr, dass die betroffene Person sich gegen das Anlegen der Fussfessel zur Wehr setzen wird bzw. will, ist gross. Es stellt sich die Frage, ob nicht in gewissen Konstellationen der Betroffenen Person eine Pikettanwältin oder ein Pikettanwalt beigestellt werden muss.  Der Ablauf aus Sicht der betroffenen Person stellt sich wie folgt dar: Die Polizei erscheint am Wohnort oder am Arbeitsplatz. Sie bittet die Person, mitzukommen. Auf den Posten erfährt die Person von der zivilrechtlichen Massnahme und es wird ihr eine Fussfessel verpasst. Sie hat keine juristische Beratung zu den erhaltenen Papieren und zur Massnahme der Fussfessel. Die Fussfessel ist ein erheblicher Eingriff in die persönliche Freiheit, auch wenn sie nur zur Überwachung eines Annäherungsverbots ausgesprochen wird. Allenfalls ist eine bereits im zivilrechtlichen Verfahren beauftragter Anwalt oder die beauftragte Anwältin nicht erreichbar, so dass die betroffene Person alleine und unvertreten dieser Massnahmen und der Macht des Staates gegenübersteht. Der Beizug einer Pikettanwältin oder eines Pikettanwalts erscheint zwingend notwendig und ist dem Eingriff ins Grundrecht der persönlichen Freiheit angepasst.  
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	txtFrage3Bemerkungen: Festhalten an der Einigungs- bzw. Schlichtungsverhandlung Das Handelsgericht erledigt die grösste Zahl der Fälle durch einen Vergleich. Wenn nun ein Schlichtungsverfahren wegfällt, könnte die Befürchtung entstehen, das Handelsgericht weicht von seiner bewährten Praxis ab, Vergleiche herbeizuführen. Ein Vergleich führt in der Regel zu einer besseren Akzeptanz als ein Entscheid und somit zu Rechtsfrieden. Hier wäre es sinnvoll, wenn für die Verfahren vor Handelsgericht die Bestimmung aufgenommen werden könnte, dass Einigungsverhandlungen in der Regel vor Austausch der Schriftenwechsel durchgeführt werden. So könnte eine bewährte Praxis eine gesetzliche Grundlage erhalten. Ergänzung der Zusprache der unentgeltlichen Rechtspflege Diese Antwort steht in Zusammenhang mit Frage 6. Es ist sachgerecht, wenn die Person, welche über das Gesuch der unentgeltlichen Rechtspflege entscheidet, auch über die Höhe der Entschädigung entscheidet. 
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